BELEGUNGSBEDINGUNGEN DES DEUTSCHEN JUGENDHERBERGSWERK LANDESVERBAND BAYERN E.V. FUR EINZELGASTE / FAMILIEN

Sehr geehrter Gast der Jugendherbergen in BAYERN

der Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband BAYERN e.V. — nachstehend ,,DJH-LvB* abgekiirzt ist Eigentlimer bzw. Betreiber von Jugendherbergen in BAYERN. Die Mitarbeiter des
DJH-LvB und der einzelnen Jugendherberge — nachstehend ,,JH* abgekiirzt - setzen ihre ganze Kraft und Erfahrung ein, um lhren Aufenthalt in der jeweiligen JH so angenehm wie méglich zu
gestalten. Dazu tragen auch klare Vereinbarungen tiber Ihre Rechte und Pflichten als Vertragspartner des DJH-LvB und als Gast bei, die wir mit Ihnen in Form der nachfolgenden Belegungsbedingun-
gen treffen wollen. Diese Bedingungen werden, soweit rechtswirksam vereinbart, Inhalt des Gastaufnahmevertrages, den Sie — nachfolgend ,,der Gast*“ genannt - im Buchungsfall mit dem DJH-
LvB abschlief}en. Diese Belegungsbedingungen ergénzen die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Lesen Sie bitte daher diese Belegungsbedingungen vor lhrer Buchung sorgféltig durch.
Diese Belegungsbedingungen gelten, soweit rechtswirksam vereinbart, auch fiir Gastaufnahmevertrage in Jugendherbergen, deren Rechtstréger nicht der DJH-LvB ist, sondern die
Anschlusspartner des DJH-LvB. Die Angaben zu diesen Anschlusspartnern finden Sie nachfolgend in der Aufstellung am Ende dieser Belegungsbedingungen. Im Falle der Buchung
bei solchen Anschlusspartnern steht die Bezeichnung ,,DJH-LvB* dann fiir den jeweiligen Rechtstrager als lhrem Vertragspartner des jeweiligen Gastaufnahmevertrages.

1. Voraussetzung der Aufnahme in eine JH und Abschluss des Gastaufnahmevertra-
ges

1.1. Voraussetzung fiiir die Aufnahme in eine JH des DJH-LvB und die Inanspruchnahme
der vertraglichen Leistungen ist die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk
oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel Federation (IYHF). Die Mit-
gliedschaft ist vom Gast bei Aufnahme in die JH bei der Anreise nachzuweisen. Dem
DJH-LvB steht bis zum Erwerb bzw. zum Nachweis der Mitgliedschaft das Recht zu, den
Bezug der Unterkunft und die Erbringung der sonstigen vertraglichen Leistungen zu ver-
weigern. Erfolgt ein Erwerb bzw. Nachweis der Mitgliedschaft trotz Mahnung mit ange-
messener Fristsetzung, spatestens bis zum Check-in in der JH nicht, so kann der DJH-
LvB den Gastaufnahmevertrag kiindigen und den Gast mit Riicktrittskosten entspre-
chend Ziff. 7.3 bis 7.6 dieser Belegungsbedingungen belasten.

1.2. Beziiglich der Voraussetzungen der Mitgliedschaft wird auf die Informationen
verwiesen, die unter Tel. 089 / 922098555 abgefragt, im Internet unter
https://www.jugendherberge.de/bayem/service/mitglied-werden/ abgerufen werden kénnen
und dem Gast auf Anforderung per E-Mail oder per Fax Ubermittelt werden.

1.3. Es obliegt demnach dem Gast, rechtzeitig vor der Anreise bzw. der Buchung der Unterkunft
die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft zu schaffen und bei der Anreise den entsprechenden
Nachweis der Mitgliedschaft vorzulegen.

2. Rechtsstellung der Jugendherbergen; Vertragsschluss; Reisevermittler; Angaben in
Katalogen und Verzeichnissen; abweichende Buchungsbestitigung; unverbindliche
Reservierungen; Gaste mit Mobilitdtseinschréankungen; Buchungsablauf

2.1. Die JH des Landesverbandes BAYERN sind rechtlich unselbststandige Einrichtungen des
DJH-LvB. Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen demnach der Begriff ,JH" aufgefiihrt ist,
betrifft dies im technischen Sinne die jeweilige, vom Gast gebuchte bzw. besuchte JH, in rechtli-
cher Hinsicht, auch soweit dies im Einzelfall nicht ausdriicklich aufgefiihrt ist, den DJH-LvB als
Vertragspartner des Gastes.

2.2. Fir alle Buchungsarten gilt:

a) Grundlage des Angebots des DJH-LvB und der Buchung des Gastes sind die Beschrei-
bung der JH im Intemet bzw. in den Printmedien des DJH und die ergénzenden Informationen
in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen.

b) Die Herbergsleitungen der JH werden bezliglich Vertragsabschluss, Kiindigung, Ricktritt und
in allen sonstigen Belangen als rechtsgeschiftliche Vertreter des DJH-LvB tatig.

c) Reisevermittler und Buchungsstellen sind vom DJH-LvB nicht bevollméchtigt, VVerein-
barungen zu treffen, Auskiinfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten
Inhalt des Vertrages abandem, Uber die vertraglich zugesagten Leistungen des DJH-LvB hin-
ausgehen oder im Widerspruch zur Unterkunfts- bzw. Leistungsbeschreibung stehen.

d) Angaben in Katalogen und dhnlichen Verzeichnissen, die nicht vom DJH-LvB oder des-
sen Hauptverband herausgegeben werden, sind fiir den DJH-LvB und dessen Leistungspflicht
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdriickliche Vereinbarung mit dem Gast zum Inhalt der
Leistungspflicht des DJH-LvB gemacht wurden.

e) Weicht der Inhalt einer Buchungsbestatigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues
Angebot des DJH-LvB vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, wenn der Gast die Annahme durch ausdrtickliche Erklarung, Anzahlung oder Restzah-
lung oder die Inanspruchnahme der Unterkuntft erklart.

f) Unverbindliche Reservierungen (Optionen), die zum kostenlosen Ruckritt berechtigen,
sind nur bei entsprechender ausdriicklicher Vereinbarung mit dem DJH-LvB mdglich. Ist eine
unverbindliche Reservierung nicht ausdriicklich vereinbart worden, so fiihrt die Buchung nach
Ziffer 2.5 und 2.6 dieser Bedingungen grundséatzlich zu einem fiir den DJH-LvB und den Gast
rechtsverbindlichen Vertrag. Ist eine Option schriftlich vereinbart worden, so hat der Gast bis zum
vereinbarten Zeitpunkt dem DJH-LvB Mitteilung zu machen, falls die Reservierung als verbindli-
che Buchung behandelt werden soll. Geschieht dies nicht oder nicht fristgemaR, verfallt die Op-
tion ohne weitere Benachrichtigungspflicht des DJH-LvB. Erfolgt die Mitteilung fristgerecht, so ist
der Vertrag unabhangig einer vom DJH-LvB noch erfolgenden Buchungsbestatigung mit Zu-
gang der Nachricht des Gastes beim DJH-LvB verbindlich abgeschlossen.

g) Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei sémtlichen Buchungsarten aufgrund der gesetz-
lichen Vorschrift des 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB, auch wenn ein Beherbergungsver-
trag im Wege des Femabsatzes geschlossen wurde, kein Widerrufsrecht nach Vertragsab-
schluss besteht.

2.3. Fur Buchungen von Gasten mit gesundheitlichen Beeintrachtigungen, Behinderungen
oder Mobilitdtseinschrankungen gilt:

a) Der DJH-LvB bemiiht sich bei entsprechenden Kapazitéten und bei deren konkreter Verflig-
barkeit in der jeweiligen JH, Gaste mit gesundheitlichen Beeintrachtigungen, Behinderungen
oder Mobilitdtseinschrankungen in der JH aufzunehmen. Hierzu bittet der DJH-LvB jedoch drin-
gend darum, dass der Gast bei der Buchung genaue Angaben Uiber Art und Umfang bestehen-
der Behinderungen, gesundheitlicher Beeintrdchtigungen oder Mobilitatseinschrankungen
macht, damit gepriift werden kann, ob ein Aufenthalt in der gewtinschten JH mdglich ist und die
Buchung bestétigt werden kann.

b) Eine Verpflichtung zu entsprechenden Angaben seitens des Gastes besteht nicht. Sollte der
Gast, jedoch entsprechende Angaben nicht machen wollen, besteht im Falle der Bestatigung
und Durchfiihrung der Buchung keine Einstandspflicht des DJH-LvB fir Beeintréchtigungen, die
sich fiir den Gast aus dem DJH-LvB nicht bekannten oder nicht erkennbaren Umstanden erge-
ben.

c) Solite sich bei freiwilig gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Unterkunft oder
wesentliche Einrichtungen der JH furr den Gast unter Berticksichtigung seiner besonderen Be-
lange ungeeignet sind, werden der DJH-LvB bzw. die JH vor der Buchungsbestatigung mit dem
Gast Kontakt aufnehmen, um zu kléren, welche Méglichkeiten fiir einen Aufenthalt des Gastes

bzw. eine Annahme der Buchung trotz der fiir den Gast zu erwartender Probleme und Beein-
tréachtigungen gegeben sind.

d) Der DJH-LvB bzw. die JH werden die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen nur dann ablehnen, wenn aufgrund der mitgeteilten oder erkennbaren Gegeben-
heiten oder Anforderungen des Gastes eine Aufnahme in die JH objektiv nicht mdglich ist, weil
die angefragte Unterkunft oder wesentliche Einrichtungen der JH fiir den Gast unter Berticksich-
tigung seiner besonderen Belange ungeeignet sind.

2.4. Angebote, die der DJH-LvB bzw. die JH auf entsprechende Anfrage hin (insbesondere zu
Artund Zahl verfligbarer Unterkiinfte, Preisen und Zusatzleistungen) unterbreitet sind grundséatz-
lich unverbindiiche Verfligbarkeitsauskiinfte und stellen kein verbindliches Vertragsangebot an
den Gast dar.

2.5. Fiir Buchungen, die telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgen, gilt:

a) Mit der Buchung bietet der Gast dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages
verbindlich an. An die Buchung ist der Gast 5 Werktage (der Samstag nicht als Werktag ge-
rechnet) gebunden, soweit — insbesondere bei telefonischen Buchungen — nichts anders ver-
einbart ist. Ein Anspruch auf die Annahme telefonischer Buchungen besteht nicht.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen, per Fax oder E-Mail Gbemittelten Bu-
chungsbestatigung (Annahmeerklarung) des DJH-LvB bzw. der JH zustande.

2.6. Miindliche Buchungen vor Ortin der JH flihren im Falle der Annahme der Buchung durch
die verbindliche miindliche Bestatigung seitens der Mitarbeiter der JH zum Abschluss des ver-
bindlichen Gastaufnahmevertrages mit den vorliegenden Belegungsbedingungen als Vertrags-
inhalt, soweit der Gast bei der Buchung die Moglichkeit hatte, von diesen Belegungsbedingungen
—z.B. als Aushang in der JH - in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen. Die JH kann das Aus-
fillen eines schrifichen Buchungsformulars und/oder die Bestatigung der Zustimmung zu die-
sen Belegungsbedingungen (schriftiich oder durch Ankreuzen auf dem Meldeschein) veriangen.
2.7. Bei Buchungen, die ohne individuelle Kommunikation tber ein Online-Buchungsverfahren
(Vertrag im elektronischen Geschéftsverkehr), insbesondere (iber das Intemet erfolgen, gilt fir
den Vertragsabschluss:

a) Dem Gast wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Online- oder Intemetportal
erldutert. Dem Gast steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Léschung oder zum Zuriick-
setzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmoglich-
keit zur Verfligung, deren Nutzung erldutert wird. Die zur Durchfiihrung der Onlinebuchung an-
gegebenen Vertragssprachen sind angegeben.

b) Soweit der Vertragstext vom DJH-LvB im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird
der Gast Uber diese Speicherung und die Mdglichkeit zum spéateren Abruf des Vertragstextes
unterrichtet.

c) Mit Betatigung des Buttons (der Schaltfidche) "zahlungspflichtig buchen* bietet der Gast
dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist der Gast 5 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklarung gebunden.
Dem Gast wird der Eingang seiner Buchung unverztiglich auf elektronischem Weg bestatigt.

d) Die Ubermittiung des Vertragsangebots durch Betétigung des Buttons "zahlungspfiichtig bu-
chen" begriindet keinen Anspruch des Gastes auf das Zustandekommen eines Gastauf-
nahmevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der DJH-LvB ist vielmehr frei in
seiner Entscheidung, das Vertragsangebot des Gastes anzunehmen oder nicht.

e) Der Vertrag kommt durch die Buchungsbestétigung zu Stande, welche dem Gast sofort nach
Betatigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen” am Bildschirm dargestellt wird (Buchung in
Echtzeit). Dem Kunden wird die Mdglichkeit zur sofortigen Speicherung und zum Ausdruck der
Buchungsbestatigung angeboten. Die Verbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch
nicht davon abhingig, dass der Gast diese Mdglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck
tatsachlich nutzt. Im Regelfall wird der DJH-LvB dem Gast zusatzlich eine Ausfertigung der Bu-
chungsbestatigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax Gibermitteln. Der Zugang einer sol-
chen zusétzlich Gbemittelten Buchungsbestatigung ist jedoch gleichfalls nicht Voraussetzung
furr die Rechtsverbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages.

3. Leistungen und Leistungsédnderungen

3.1. Die vom DJH-LvB geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschlieRlich aus dem Inhalt der
Buchungsbestétigung in Verbindung mit dem giltigen Prospekt, bzw. der Beschreibung der JH
sowie aus etwa erganzend mit dem Gast ausdrtiicklich getroffenen Vereinbarungen. Dem Gast
wird empfohlen, ergénzende Vereinbarungen schriftlich zu treffen.

3.2. Ohne besondere ausdriickliche Vereinbarung besteht kein Anspruch des Gastes auf die Zu-
weisung eines bestimmten Zimmers, auf eine bestimmte Lage des Zimmers sowie auf die Plat-
zierung eines Zimmers neben oder in der Nahe des Zimmers von mitreisenden Gasten. Fir die
Zuweisung und Platzierung von Betten gilt die vorstehende Regelung entsprechend.

3.3. Ein Anspruch auf eine bestimmte GréRe und Ausstattung sowie bestimmte Einrichtungen
der dem Gast zugewiesenen Unterkunft besteht nicht, sofem diesbeziiglich keine ausdriickliche
Vereinbarung getroffen wurde oder sich eine entsprechende GroRe und Ausstattung nicht aus
der Buchungsgrundlage, der vereinbarten Zimmer- oder der Preiskategorie ergibt.

3.4. Zu erganzenden Leistungen (iber die Uberlassung der Unterkuntt hinaus ist der DJH-LvB
bzw. die drtliche JH nicht verpflichtet, soweit sich dies nicht aus der Buchungsgrundiage ergibt
oder diesbezUglich keine ausdriickliche Vereinbarung getroffen wurde. Dies gilt insbesondere fiir
die Uberlassung und den Zugang zu Freizeiteinrichtungen, fiir Verpflegungsleistungen, fiir Trans-
portleistungen sowie fiir Betreuungs- und Hilfsleistungen.

3.5. Bezuglich Einrichtungen, Angeboten, Ausstattungen und sonstigen Leistungen, fur die in der
Buchungsgrundlage, insbesondere in der Intemetbeschreibung bzw. im Prospekt der JH aus-
driicklich auf saisonale Einschrankungen hingewiesen wurde, besteht die Leistungspflicht nur
nach MaBgabe dieser saisonalen Beschrankungen.

3.6. Soweit Personen mit Behinderungen, gesundheitlichen Beeintrachtigungen oder Mobilitats-
einschrankungen als Gast aufgenommen werden, besteht ohne ausdriickliche diesbeziigliche


http://www.jugendherberge.de/bayern/service/mitglied-werden/

Vereinbarung keine vertragliche Verpflichtung auf die Herstellung, Schaffung und Aufrechterhal-
tung bestimmter Beschaffenheiten, Funktionalititen, Einrichtungen oder Gegebenheiten, die fiir
den Gast erforderlich oder von diesem gew(inscht sind. Besondere Betreuungsleistungen fiir
solche Gaste sind vertraglich nur geschuldet, wenn diese ausdriicklich vereinbart sind oder in der
Buchungsgrundlage ausdriicklich als allgemeine Leistungen des Hauses angeboten werden.
Anwendbare zwingende gesetzliche Bestimmungen Uber die Verpflichtung bei der Aufnahme
solcher Personen bleiben hiervon unbertihrt.

3.7. Beziglich der vertraglichen Verpflichtungen gegentiber Minderjahrigen wird auf Ziff. 5 dieser
Bedingungen verwiesen.

4. Preise und Preiserhhungen

4.1. Es gelten die zwischen dem Gast und dem DJH-LvB bzw. der JH vereinbarten Preise.
4.2. Stehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Preise fiir den vom Gast gebuchten
Zeitraum noch nicht fest, so gelten nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen des § 315
BGB die Preise, welche der DJH-LvB nachtraglich fiir den entsprechenden Buchungszeitraum
und die gebuchte Leistung festlegt. Weichen solche Preise zu Ungunsten des Gastes um mehr
als 5% von den zum Zeitpunkt der Buchung geltenden Preisen fiir den gleichen Belegungszeit-
zeitraum und den gleichen Leistungsumfang ab, so ist der Gast berechtigt, kostenfrei vom Gast-
aufnahmevertrag zuriickzutreten. Der DJH-LvB wird den Gast unverzlglich Uber die Festset-
zung der entsprechenden Preise unterrichten; der Gast hat ein eventuelles Recht auf Ruicktritt
unverzlglich nach Zugang der Mitteilung Uber die festgesetzten Preise dem DJH-LvB gegen-
(Uiber geltend zu machen.
4.3. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, ist der DJH-LvB nach Vertragsab-
schluss berechtigt, eine Preiserhdhung nach MaRgabe folgender Bestimmungen zu verlangen:
a) Eine Preiserhchung kann bis zu 10% des vertraglich vereinbarten Preises verlangt wer-
den.
= bei einer Erhéhung von Versorgungskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung)
m bei einer Erhthung von Personalkosten
m sowie bei der Einfiihrung oder Erhéhung von Steuem und Abgaben, soweit sich diese Erho-
hung auf den vereinbarten Mietpreis auswirkt.
4.4. Eine Erhdhung ist nur zuldssig, sofem zwischen Vertragsabschluss und dem vertraglich ver-
einbarten Belegungsbeginn mehr als 4 Monate liegen und die zur Erh6hung fiihrenden Um-
stdnde vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten sind und bei Vertragsabschluss fir den
DJH-LVB nicht vorhersehbar waren. Der DJH-LvB hat den Gast unverziiglich nach Bekannt-
werden des Erhdhungsgrundes zu unterrichten, die Erhéhung geltend zu machen und den Er-
héhungsgrund nachzuweisen.
4.5. Im Falle einer zulassigen Erhdhung, die 5% des vereinbarten Grundmietpreises Ubersteigt,
kann der Gast ohne Zahlungsverpflichtung gegeniiber dem DJH-LvB vom Vertrag zuriicktreten.
Die Riicktrittserklarung bedarf keiner bestimmten Form und ist dem DJH-LvB gegeniiber unver-
zlglich nach Zugang des Erhdhungsverlangens zu erklaren. Die Schriftform wird empfohlen.

5. Minderjahrige

5.1. Fir allein reisende Minderjahrige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr besteht kein Anspruch
auf Aufnahme. Diese werden nur in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljahri-
gen Person in die JH des DJH-LvB aufgenommen. Zustimmungserklarungen von Sorgeberech-
tigten, die nicht gleichzeitig mit dem Kind als Gast aufgenommen werden, egal in welcher Form,
emoglichen keine Aufnahme des Minderjahrigen.

Fur allein reisende Minderjahrige ab 14 Jahren besteht ein beschrénkter Anspruch auf Auf-
nahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die JH des DJH-LvB aufge-
nommen, auch wenn sie nicht in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljahrigen
Person sind. Eine solche Aufnahme erfolgt allerdings nur, wenn ein giiltiger Personalausweis
oder Reisepass des Minderjahrigen sowie die Eltemerkldrung ordnungsgemal ausgefullt und
unterschrieben durch den/die Sorgeberechtigten des Minderjahrigen vorgelegt wird. Die Eltem-
erklarung muss dabei zwingend und ausschlieRlich in der Form abgefasst sein, wie sie unter
folgender Intemetadresse verdffentlicht ist: https:/mww.jugendherberge.de/eltemerklaerung/.
Sonstige Zustimmungserklarungen von Sorgeberechtigten in anderer Form werden nicht akzep-
tiert, auch wenn sie rechtlich wirksam abgefasst sind.

5.2. Die Unterbringung von allein reisenden Jugendlichen ab 14 Jahre bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr erfolgt ausschlielich nach Geschlechtem getrennt. Eine gemischte Unterbringung
kann mit schrifticher Zustimmungserklarung des Personensorgeberechtigten erfolgen, die der
Leitung der JH bei der Ankuntt im schriftichen Original (kein Telefax, keine E-Mail, keine SMS)
vorgelegt werden muss. Die vorstehende Regelung gilt nicht fiir die Aufnahme von Kindem nach
Ziff. 5.1., welche nur zusammen mit der sorgeberechtigten Person untergebracht werden.

5.3. Bei mitreisenden und allein reisenden Minderjahrigen ist von der Leistungspflicht des DJH-
LvB bzw. der JH ohne ausdriickliche diesbeziigliche Vereinbarung nicht die Ubemahme einer
Aufsichtspflicht umfasst. Die Aufsichtspflicht obliegt, insbesondere unter Beachtung allgemeiner
oder konkreter Hinweise zu drtlichen Verhéltnissen und Gefahrenquellen (auch in der Hausord-
nung) ausschlieflich den Eltemn, bzw. den gesetzlichen Vertretem oder mitreisenden erwachse-
nen Begleitpersonen.

ditkarte erfolgt, wird diese von der jeweiligen JH unmittelbar bei Abschluss des Bu-
chungsvorgangs in Hohe des falligen Anzahlungsbetrags belastet.

6.4. Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate buchen méchte, hat der Kunde als Voraus-
setzung zum Abschluss des Buchungsprozesses und zur Erteilung einer fir DJH-LvB verbind-
lichen Buchungsbestitigung eine vollstandige Vorauszahlung des Gesamtaufenthaltspreises
zu leisten. Dies erfolgt entweder durch Kreditkartenzahlung im Wege der Kreditkartenbelastung
bei Buchungsabschluss oder durch unmittelbare Banklberweisung des Kunden. Die Buchungs-
bestétigung von DJH-LvB erfolgt sodann unmittelbar mit Belastung der Kreditkarte bzw. nach
Vorlage eines entsprechenden Uberweisungsauftrags der Bank des Kunden. Soweit eine Be-
lastung der Kreditkarte des Kunden nicht méglich sein solite bzw. der Uberweisungsauftrag vom
Kunden nicht vorgelegt werden kann, wird der Buchungsprozess nicht abgeschlossen.

6.5. Firr Gaste mit Wohnsitz im Ausland gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde,
dass der Gesamtpreis nach Erhalt der Buchungsbestétigung bei Buchungen bis 6 Wochen vor
Belegungsbeginn ohne vorherige Anzahlung volisténdig durch Uberweisung auf das angege-
bene Konto bis 4 Wochen vor Belegungsbeginn zu bezahlen ist. Bei Buchungen die kiirzer als 6
Wochen vor Belegungsbeginn erfolgen ist der Gesamtpreis ohne vorherige Anzahlung vollstan-
dig bei der Anreise und vor Bezug der Unterkunft bzw. der Inanspruchnahme der vertraglichen
Leistungen vor Ort an die jeweilige JH zu bezahlen.

6.6. Zahlungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind grundsétzlich gebtihren- und
spesenfrei flr den angegebenen Zahlungsempféanger zu leisten. Zahlungen in Fremdwahrungen
und mit Verrechnungsscheck sind nicht mdglich. Zahlungen mit Kreditkarte sind in vielen JHs
moglich. Ein Rechtsanspruch auf Bezahlung mit Kreditkarten besteht jedoch nicht.

6.7. Ist der DJH-LvB bzw. die ortliche JH zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und
in der Lage und besteht kein gesetzliches oder vertragliches Zurlickbehaltungsrecht- oder Auf-
rechnungsrecht des Gastes, so gilt:

a) Ohne vollstandige Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung
besteht kein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft und auf Inanspruchnahme der
vertraglichen Leistungen

b) Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung oder sonstige Vorauszahlung trotz Mah-
nung des DJH-LvB mit Fristsetzung nicht oder nicht vollstandig und der Kunde hat dies zu ver-
treten, so ist der DJH-LvB, berechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurlickzutreten und diesen mit
Ruicktrittskosten gemaR Ziff. 7 dieser Bedingungen zu belasten. Bei Buchung der nicht stomier-
baren Rate nach Mal3gabe der Ziffer 6.4, gilt das gleiche, wenn der vom Kunden demgeman im
Voraus zu bezahlende Gesamtaufenthaltspreis nicht auf dem Konto der JH gutgeschrieben wer-
den sollte und der Kunde dies zu vertreten hat oder auf Veranlassung des Kunden nach Gut-
schrift auf dem Bankkonto der JH widerrufen, zurlickgebucht oder der JH auf sonstige Weise
wieder entzogen werden sollte.

6.8. Ein Anspruch des Gastes nach Vertragsabschluss auf Anderungen hinsichtlich des An- und
Abreisetermins bzw. Belegungsbeginn und Belegungsende, der Zimmerart, der Verpflegungs-
art, der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger vertraglicher Leistungen
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Gastes dennoch eine Umbuchung vorge-
nommen, kann der DJH-LvB bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ein Umbuchungsentgelt
von € 20,- pro Umbuchung erheben. Umbuchungswiinsche des Gastes, die spater als 6 Wo-
chen vor Belegungsbeginn erfolgen, kénnen, sofemn ihre Durchfiihrung Gberhaupt mdglich ist,
nur nach Riicktritt vom Gastaufnahmevertrag gemaf Ziffer 7. und gleichzeitiger Neubuchung
durchgefiihrt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswiinschen, die nur geringfligige Kosten ver-
ursachen.

7. Riicktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts

6. Zahlung und Umbuchungen

6.1. Die ortlichen JH sind, soweit die Zahlungsabwicklung vereinbarungsgemaf? iber diese er-
folgt, Inkassobevollmachtigte des DJH-LvB mit der MalRgabe, dass samtliche nachfolgend fest-
gelegten Rechte und Pflichten auch fiir die 6rtliche JH als Inkassobevollméachtigte und Vertreter
des DJH-LvB gelten.

6.2. Die Falligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem Gast getroffenen
und gegebenenfalls in der Buchungsbestétigung vermerkten Regelung. Ist eine besondere Ver-
einbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschlieRlich der Entgelte
fiir Nebenkosten und Zusatzleistungen bei der Ankunft in der JH und vor dem Bezug der
Unterkunft bzw. der Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen zahlungsfallig und an
die jeweilige JH vor Ort zu bezahlen.

6.3. Der DJH-LVB bzw. die JH kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung verlan-
gen. Sie betragt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 50% des Gesamt-
preises fir die Unterkunftsleistung und die sonstigen Leistungen und ist, soweit die
Zahlung nicht per Kreditkarte erfolgt, an die in der Buchungsbestatigung angegebene
Stelle und das dort angegebene Konto innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der
Buchungsbestatigung, bei Buchungen kiirzer als 4 Wochen vor Belegungsbeginn
sofort, zu bezahlen, wobei es fiir die Rechtzeitigkeit der Zahlung auf den Zeitpunkt
der Gutschrift auf dem angegebenen Konto ankommt. Soweit die Zahlung per Kre-

7.1. Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmevertragen kein allgemeines
gesetzliches Riicktritts- oder Kiindigungsrecht besteht. Der DJH-LvB rdumt dem Gast je-
doch, soweit der Kunde die Buchung nicht auf Grundlage der nicht stornierbaren Rate vorge-
nommen hat, ein vertragliches kostenfreies Riicktrittsrecht nach Mal3gabe der Regelungen
in Ziffer 7.2 b) ein. Fur Buchungen im Rahmen der nicht stornierbaren Rate gelten die Bestim-
mungen der nachstehenden Ziffer 7.2 a) und es erfolgt keine Erstattung der kundenseitig entrich-
teten Anzahlung.

7.2. Der Rucktritt ist fir den Kunden grundsatzlich, unabhéngig von der gebuchten
Rate jederzeit bis zum Belegungsbeginn mdglich, Die Berechnung der Stornogebuh-
ren richtet sich hier nach der jeweils vom Kunden gebuchten Rate und stellt sich dar
wie folgt. Dem Gast wird zur Vermeidung von Missverstandnissen empfohlen, den Riicktritt
schriftlich zu erkléren. Die Rucktrittserklarung ist grundsatzlich an die JH zu richten:

a) Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate gebucht hat, gilt: Unbeschadet etwaiger
gesetzlicher Riicktrittsrechte des Kunden, bleibt DJH-LvB der Anspruch auf den gesamten ver-
einbarten Aufenthaltspreis einschlief3lich des Verpflegungsanteils und der Entgelte fir Zusatzleis-
tungen in voller Hohe erhalten. Eine Rickerstattung des kundenseitig angezahlten Gesamtprei-
ses erfolgt nicht. Die Regelungen in den nachstehenden Ziffem 7.3 bis 7.6 finden hier keine An-
wendung.

b) Bei Buchung im Rahmen aller anderen Raten auBer der nichtstornierbaren
Rate gilt: Das Rucktrittsrecht kann, unbeschadet gesetzlicher Rucktrittsrechte, bis
7 Tage vor dem Tag des Belegungsbeginns kostenlos ausgelbt werden, wobei
fur die Rechtzeitigkeit der Zugang bei der jeweiligen JH maRgeblich ist. Bei einem
Ricktritt spater als 7 Tage vor Belegungsbeginn bleibt der Anspruch des DJH-LvB
auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschlielich des Verpflegungs-
anteils und der Entgelte fir Zusatzleistungen, mit den Einschrankungen nach Maf3-
gabe der Regelungen in den Ziffern 7.3 bis 7.6 nachstehend bestehen.

7.3. Der DJH-LVB hat sich in den Fallen der Ziffer 7.2 b) im Rahmen seines gewdhnlichen Ge-
schéftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Beriicksichtigung
des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. Familienzimmer; Gruppenzimmer)
um eine anderweitige Belegung der Unterkunft zu bemUhen.

7.4. Soweit dem DJH-LvB fiir den vom Gast in den Fallen der Ziffer 7.2 b) gebuchten Zeitraum
eine anderweitige Belegung mdglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach Ziffer 7.1. die
Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit eine solche nicht méglich ist, er-
sparte Aufwendungen anrechnen lassen.

7.5. Soweit der Gastin den Fallen der Ziffer 7.2 b) gebucht hat und das kostenlose Riicktrittsrecht
nicht oder nicht fristgerecht austibt, hat er im Falle des Riicktritts oder der Nichtanreise nach den
von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsétzen und nach MaRgabe der Grundsétze des §
537 BGB fiir die Bemessung ersparter Aufwendungen, an den DJH-LvB die folgenden Betrage
zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschlieflich
aller Nebenkosten), jedoch ohne Berlicksichtigung etwaiger 6ffentlicher Abgaben wie z.B. Kur-
taxe:

» Bei Ubernachtung

n Bei Ubernachtung mit Friihstiick

90%
80%


https://www.jugendherberge.de/elternerklaerung

» Bei Ubernachtung mit Friihstiick, Mittag- oder Abendessen 70%

» Bei Ubernachtung mit Friihstiick, Mittag- und Abendessen 60%

7.6. Dem Gast bleibt es in den Fallen der Ziffer 7.2 b) ausdriicklich vorbehalten, dem DJH-LvB
nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich héher sind, als die vorstehend
berticksichtigten Abziige, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen
oder sonstigen Leistungen stattgefunden hat oder dass der DJH-LvB hohere Einnahmen durch
eine anderweitige Belegung erzielt hat, als von ihm angerechnet. Im Falle eines solchen Nach-
weises ist der Gast nur verpflichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.

7.7.Dem Gast wird der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung dringend
empfohlen, die aber im Rahmen der nicht stornierbaren Rate moglicherweise keine An-
wendung finden konnte.

7.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur fir den Rickritt bzw. die Nichtanreise ei-
nes einzelnen Gastes. Sie gelten fir Paare, Familien und private Kleingruppen, soweit eine ver-
bindliche Buchung fiir eine bestimmte Personenanzahl erfolgt ist auch im Falle der Reduzie-
rung der Gasteanzahl unabhangig davon, ob diese durch blof3e Mitteilung, ausdriickliche Kiin-
digung oder Ricktrittserklarung oder durch Nichtanreise erfolgt.

7.9. Die vorstehenden Regelungen gelten auch fiir einen Abbruch des Aufenthalts durch den
Gast, soweit der Abbruch nicht durch ein gesetzliches oder vertragliches auf3erordentliches Kiin-
digungsrecht des Gastes gerechtfertigt ist oder der DJH-LvB aus anderen Griinden den Ab-
bruch des Aufenthalts zu vertreten hat oder dieser ursachlich durch Umstande begriindet wird,
die ausschlieflich in der Risikosphare des DJH-LvB liegen.

8. An-und Abreise

8.1. Ein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft bzw. Inanspruchnahme der vertraglich
vereinbarten Leistungen am Ankunftstag zu einer bestimmten Uhrzeit besteht nicht. Ebenso be-
steht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtungen der JH am Abreisetag
bis zu einer bestimmten Uhrzeit.

8.2. Soweit im Einzelfall demnach keine ausdriickliche anderweitige Vereinbarung getroffen
wurde, ergeben sich die Zeiten fir den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag und der spéteste
Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angaben zur jeweiligen JH,
die dem Kunden spétestens in der Buchungsbestatigung mitgeteilt werden.

8.3. Die Anreise des Gastes hat zum angegebenen bzw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfolgen.
8.4. Fir spatere Anreisen gilt:

a) Der Gast ist verpflichtet der jeweiligen JH spatestens bis zum mitgeteilten bzw. vereinbarten
Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspétet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei
mehrtagigen Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehen will.

b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der DJH-LvB berechtigt, die Unterkunft anderwei-
tig zu belegen. Fiir die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen in Ziff. 7 entsprechend.
c) Teilt der Gast eine spatere Ankunft mit, hat er die vereinbarte Vergutung, abzlglich ersparter
Aufwendungen des DJH-LvB nach Ziff. 7. auch fiir die nicht in Anspruch genommene Bele-
gungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJH-LvB hat vertraglich oder gesetzlich firr die Griinde
der verspateten Ankunft und Belegung einzustehen.

8.5. Die Freimachung der Unterkuntt hat vollstandig zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Zeit-
punkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fristgeméaRer Rdumung der Unterkunft kann der DJH-
LvB eine entsprechende Mehrvergltung verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehen-
den Schadens bleibt dem DJH-LvB vorbehalten.

9. Pflichten des Kunden; Hausordnungen; Ausiibung des Hausrechts; Mitnahme von
Tieren; generelles Rauchverbot; Kiindigung durch den DJH-LvB

9.1. Der Gast ist zur Beachtung der Hausordnung verpflichtet, soweit ihm diese mitgeteilt oder
ausgehéandigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aushangs in zumutbarer Weise
moglich war. Eltem oder sonstige gesetzliche Vertreter oder Aufsichtspersonen Minderjahriger
haben diese zur Einhaltung der Hausordnung anzuhalten und im Rahmen gesetzlicher und ver-
traglicher Bestimmungen zu ihrer Aufsichtspflicht hierfiir einzustehen.

9.2. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschrankungen fir die Nachtruhe, die im
Regelfall von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem Gast, sich tber individuelle Regelung
zur Nachtruhe und die fiir die Nachtruhe geltenden Bestimmungen vor Ort zu informieren. Aus-
nahmen von den Regelungen zur Nachtruhe bedirfen einer ausdrticklichen Vereinbarung mit
der Herbergsleitung.

9.3. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen nur bestimmungsgeman, so-
weit vorhanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pfleglich zu behandeln.
9.4.1n allen JH des DJH-LvB besteht in den Hausern selbst und der kompletten Anlage
einschlieflich AuBengeldnde, ausgenommen ausdriicklich ausgewiesene Raucherbe-
reiche, striktes Rauchverbot.

9.5. In allen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter alkoholischer
Getranke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz ist
ausschlief’lich der Konsum in der JH selbst erworbener alkoholischer Getrénke gestattet.

9.6. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und deren Einrichtungen beim Bezug zu tberpriifen
und feststellbare Mangel oder Schaden der Herbergsleitung unverziiglich mitzuteilen. Diese Ob-
liegenheit besteht ausdriicklich auch fiir Méngel oder Schéaden, die vom Gast nicht als Stérung
oder Beeintrachtigung angesehen werden, wenn fiir den Gast objektiv erkennbar ist, dass tiber
Zeitpunkt und Verantwortlichkeit fir solche Schaden und deren Zuordnung an ihn oder vorange-
gangene Gaste Unklarheiten entstehen kénnen.

9.7. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Méngel und Stérungen unverziiglich der Herbergs-
leitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Beim wiederholten Auftreten von Méngeln oder
Stérungen oder wenn AbhilfemalRnahmen der Herbergsleitung den Mangel oder die Stérung
nicht abgestellt haben, ist der Gast zu einer nochmaligen Méngelanzeige verpflichtet. Unter-
bleibt die Mangelanzeige schuldhaft, kdnnen Anspriiche des Gastes ganz oder teilweise entfal-
len.

9.8. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mangeln oder Stérungen kiindigen. Er hat
zuvor dem DJH-LvB durch Erklérung gegentber der Herbergsleitung eine angemessene Frist
zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmdglich ist, vom DJH-LvB oder der Her-
bergsleitung verweigert wird oder die sofortige Kiindigung durch ein besonderes, dem DJH-LvB
bzw. der Herbergsleitung erkennbares Interesse des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus
solchen Griinden dem Gast die Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.

9.9. Das Mitbringen von Tieren jeder Art ist grundsatzlich nicht gestattet.

9.10. Die Herbergsleitung der jeweiligen JH oder die von dieser beauftragte Person bt fiir den
DJH-LvB das Hausrecht aus. Sie ist bevollméchtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kiindigun-
gen auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu erteilen und als rechtsgeschéfticher Vertreter
des DJH-LvB jedwede sonstigen rechtlichen Erklarungen fiir diesen abzugeben und als dessen

Stellvertreter und Empfangsboten entgegenzunehmen. In Person gilt dies fir die Hausleite-
rin/den Hausleiter und jede von ihrihm bevoliméchtigte Person.

10.  Riicktritt und Kiindigung durch den DJH-LvB

10.1. Der DJH-LVB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhal-
tung einer Frist kiindigen, wenn der Gast ungeachtet einer Abmahnung der Herbergsleitung
der JH

a) fortgesetzt gegen die Hausordnung verstofRt,

b) den Hausfrieden, andere Gaste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig stort,

c) die Sicherheit der JH, ihrer Einrichtungen, von anderen Gasten oder der Herbergsleitung ge-
fahrdet

d) bei vorsatzlicher oder fahriassiger Beschadigung oder unsachgeméalRem Gebrauch des In-
ventars sowie von Anlagen oder Einrichtungen der JH einschlielich des AuRengeléndes und
dortiger Bepflanzungen oder Einrichtungen

e) bei Verstol3 gegen das Alkoholverbot oder das Rauchverbot,

f) wenn er sich in anderer Weise in solchem Mal} vertragswidrig verhalt, dass die sofortige Auf-
hebung des Vertrages gerechtfertigt ist.

10.2. Eine Abmahnung vor der frisiosen Kiindigung ist entbehrlich, wenn die Pflichtverietzung
des Gastes so schwerwiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der anderen Géaste und der
Sicherheit (insoweit insbesondere auch bei der Begehung von Straftaten) die sofortige Kiindi-
gung auch unter Berlicksichtigung der Interessen des Gastes gerechtfertigt ist.

10.3. Der DJH-LvB kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kiindigen, wenn objektiv und konkret
eine Verhaltensweise des Gastes zu erwarten ist, die nach Ziff. 10.1 eine Kiindigung rechtfertigen
wirde.

10.4. Der DJH-LvB kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zuriicktreten bzw. den Vertrag nach
Belegungsbeginn kiindigen, wenn vom Gast zu seiner Person, zu seiner Mitgliedschaft nach Ziff.
1 dieser Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sonstigen vertragswesent-
lichen Umstanden falsche oder irrefiihrende Angaben gemacht wurden, wenn der DJH-LVB bei
Kenntnis der wahren Umstande aus sachlichen Griinden und im Rahmen der gesetzlichen Best-
immungen berechtigt gewesen wére, die Buchung abzulehnen.

10.5. Kiindigt der DJH-LvB oder tritt er zurlick, so behalt er den Anspruch auf den gesamten
Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile
anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung erlangt. Die Bestimmungen in Ziff. 7.4 bis 7.8 gelten entsprechend.

10.6. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag kiindigen, wenn die Durchfiihrung des Ver-
trages und insbesondere der Aufenthalt des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvB nicht zu ver-
tretenden Griinden, insbesondere Elementarschaden, behdrdliche Auflagen oder Sperrungen,
Naturereignisse, Krankheiten, Epidemien oder aus sonstigen Griinden hoherer Gewalt vereitelt,
erheblich erschwert, gefahrdet oder beeintrachtigt wird. Der DJH-LVB ist verpfiichtet, den Gast
unverziglich nach Kenntniserlangung Uber die Umsténde, welche die Kiindigung begriinden, zu
informieren und die Kiindigung zu erklaren. Etwa vom Gast geleistete Zahlungen werden unver-
zliglich an diesen zurlickerstattet. Weitergehende Anspriiche des Gastes sind ausgeschlossen.

11.  Haftungsbeschrankung; Abstellen von PKW und Fahrradern

11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB fir Schaden,
die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erflillung die ordnungsgemaiie
Durchfiihrung des Gastaufnahmevertrags Uiberhaupt erst ermdéglicht oder deren Verletzung die
Emeichung des Vertragszwecks gefahrdet oder aus der Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsatzlichen oder
grob fahriassigen Pfiichtverietzung des DJH-LVB oder eines der gesetzlichen Vertreter oder Er-
fullungsgehilfen des DJH-LvB beruht.

11.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des DJH-LvB firr eingebrachte Sachen gemaf
§§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberiihrt.

11.3. Der DJH-LVB haftet nicht fiir Leistungsstdrungen im Zusammenhang mit Leistungen, die
wahrend des Aufenthalts fiir den Gast erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden
(z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt fiir
Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, so-
weit diese in der Buchungsgrundlage bzw. der Buchungsbestétigung ausdriicklich als Fremd-
leistungen gekennzeichnet sind.

11.4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage der JH oder auf dem Parkplatz der JH,
auch gegen Entgelt, zur Verfligung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zu-
stande. Es besteht keine Uberwachungspfiicht der JH. Bei Abhandenkommen oder Beschédi-
gung auf dem Grundstiick der JH abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte
sowie von Fahrradem haftet die JH nicht, soweit die JH, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre
Erflillungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zu vertreten haben.

12. Verjahrung

12.1. Vertragliche Anspriiche des Gastes gegentiber dem DJH-LvB aus dem Gastaufnahme-
vertrag aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit einschliefilich vertrag-
licher Anspriiche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahriassiger Pflichtverletzung oder einer vor-
satzlichen oder fahriassigen Pflichtverletzung von dessen gesetzlichen Vertretem oder Erfiil-
lungsgehilfen beruhen, verjéhren in drei Jahren. Dies gilt auch fir Anspriiche auf den Ersatz sons-
tiger Schaden, die auf einer grob fahriassigen Pfichtverlezung des DJH-LvB, oder auf einer vor-
satzlichen oder grob fahriassigen Pflichtverletzung von deren gesetzlichen Vertreter oder Erfiil-
lungsgehilfen beruhen.

12.2. Alle ubrigen vertraglichen Anspriiche verjahren in einem Jahr. Fallt der letzte Tag der Frist
auf einen Sonntag, einen am Erklarungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder ei-
nen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der néchste Werktag

12.3. Die Verjahrung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem Schiuss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast von den Umsténden, die den An-
spruch begriinden und dem DJH-LvB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrids-
sigkeit erlangen miisste.

12.4. Schweben zwischen dem Gast und dem DJH-LvB Verhandlungen Uber geltend gemach-
te Anspriiche oder die den Anspruch begriindenden Umstéande, so ist die Verjahrung gehemmt
bis der Gast oder der DJH-LvB die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeich-
nete Verjahrungsfrist von einem Jahr tritt friihestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung
ein.

13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem
Corona-Virus)




13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch die jeweilige JH stets
unter Einhaltung und nach Mal3gabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behordlichen
Vorgaben und Auflagen erbracht wird.

13.2. Der Gast erklart sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -beschran-
kungen der JH bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von typi-
schen Krankheitssymptomen die JH unverziiglich zu versténdigen.

13.3. Gesetzliche Gewahrleistungsanspriiche des Gasts bleiben unbertihrt.

14. Rechtswahl, Gerichtsstand

14.1. Auf das Vertragsverhaltnis zwischen dem Gast und dem DJH-LvB findet ausschlieRlich
deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt firr das sonstige Rechtsverhéitnis.

14.2. Der Gast kann den DJH-LvB nur an dessen Sitz verklagen.

14.3. Fir Klagen des DJH-LvB gegen den Gast ist der Wohnsitz des Gastes maf3gebend. Fiir
Klagen gegen Gaste, die lhren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben,
oder deren Wohnsitz oder gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des DJH-LvB vereinbart.

14.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europaischen Union oder andere intemationale Best-
immungen anwendbar sind.
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fur Lehmbau, Bildung und Arbeit gGmbH, Piccardstraf’e 15 a, 86159 Augsburg

JH Bad Kissingen, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen; Rechtstrager:

Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Alte Euerdorfer Str. 1, 97688

Bad Kissingen.

JH Bamberg, Jugendgastehaus am Kaulberg, Unterer Kaulberg 30, 96049 Bamberg;
Rechtstrager: Diakonisches Werk Bamberg - Forchheim e.V., Heinrichsdamm 46, 96047
Bamberg.

JH Benediktbeuem ,Don Bosco*, Don-Bosco-Straf3e 3, 83671 Benediktbeuem;

Rechtstrager: Provinzialat der Salesianer Don Boscos Benediktbeuem, St. Wolfgangs-Platz 10,
81669 Miinchen.

JH Dinkelsbihl, Koppengasse 10, 91550 Dinkelsbiihl; Rechtstréger: Grofie Kreisstadt Dinkels-
biihl, Segringer Str. 30, 91550 Dinkelsbiihl.

JH Gunzenhausen, SpitalstralRe 3, 91710 Gunzenhausen; Rechtstréger: CVJM Landesverband
Bayem e.V., Schweinauer HauptstraRe 38, 90441 Nimberg

JH Ingolstadt, FriedhofstraRe 4 2, 85049 Ingolstadt; Rechtstréger: Stadt Ingolstadt,
Rathausplatz 2, 85047 Ingolstadt.

JH Muhldorf am Inn, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19, 84453 Muhidorf; Rechtstrager:

Stadt Mihldorf, Stadtplatz 21, 84453 Muihidorf.

JH Pullach ,Burg Schwaneck”, Burgweg 4-6, 82049 Pullach, Rechtstrager: Kreisjugendring
Miinchen Land des Bayerischen Jugendrings, KdoR, Herzog- Heinrich-

Strale 7, 80336 Miinchen.

JH Rothenfels, Bergrothenfelser Str, 71, 97851 Rothenfels; Rechtstrager: Vereinigung

der Freunde von Burg Rothenfels e. V., Bergrothenfelser Str. 71, 97851 Rothenfels.

JH Spalt ,Wemfels*, Burgweg 7-9, 91174 Spalt; Rechtstrager: CVJM Landesverband

Bayem e. V., Schweinauer Hauptstral3e 38, 90441 Nimberg.

JH Wirsberg, Sessenreuther Str, 31, 95339 Wirsberg; Rechtstrager: Landkreis

Kulmbach, Konrad-Adenauer-Str. 5, 95326 Kulmbach.


http://www.nhdra.de/
mailto:bayern@jugendherberge.de

	1. Voraussetzung der Aufnahme in eine JH und Abschluss des Gastaufnahmevertrages
	1.1. Voraussetzung für die Aufnahme in eine JH des DJH-LvB und die Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen ist die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk oder in einem anderen Verband der International Youth Hostel Federation (IYHF). Die ...
	1.2. Bezüglich der Voraussetzungen der Mitgliedschaft wird auf die Informationen verwiesen, die unter Tel. 089 / 922098555 abgefragt, im Internet unter
	https://www.jugendherberge.de/bayern/service/mitglied-werden/ abgerufen werden können und dem Gast auf Anforderung per E-Mail oder per Fax übermittelt werden.
	1.3. Es obliegt demnach dem Gast, rechtzeitig vor der Anreise bzw. der Buchung der Unterkunft die Voraussetzungen einer Mitgliedschaft zu schaffen und bei der Anreise den entsprechenden Nachweis der Mitgliedschaft vorzulegen.

	2. Rechtsstellung der Jugendherbergen; Vertragsschluss; Reisevermittler; Angaben in Katalogen und Verzeichnissen; abweichende Buchungsbestätigung; unverbindliche Reservierungen; Gäste mit Mobilitätseinschränkungen; Buchungsablauf
	2.1. Die JH des Landesverbandes BAYERN sind rechtlich unselbstständige Einrichtungen des DJH-LvB. Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen demnach der Begriff „JH“ aufgeführt ist, betrifft dies im technischen Sinne die jeweilige, vom Gast gebuchte bzw...
	2.2. Für alle Buchungsarten gilt:
	a) Grundlage des Angebots des DJH-LvB und der Buchung des Gastes sind die Beschreibung der JH im Internet bzw. in den Printmedien des DJH und die ergänzenden Informationen in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen.
	b) Die Herbergsleitungen der JH werden bezüglich Vertragsabschluss, Kündigung, Rücktritt und in allen sonstigen Belangen als rechtsgeschäftliche Vertreter des DJH-LvB tätig.
	c) Reisevermittler und Buchungsstellen sind vom DJH-LvB nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Vertrages abändern, über die vertraglich zugesagten Leistungen de...
	d) Angaben in Katalogen und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht vom DJH-LvB oder dessen Hauptverband herausgegeben werden, sind für den DJH-LvB und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Ga...
	e) Weicht der Inhalt einer Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot des DJH-LvB vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Gast die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlun...
	f) Unverbindliche Reservierungen (Optionen), die zum kostenlosen Rücktritt berechtigen, sind nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit dem DJH-LvB möglich. Ist eine unverbindliche Reservierung nicht ausdrücklich vereinbart worden, so führ...
	g) Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei sämtlichen Buchungsarten aufgrund der gesetzlichen Vorschrift des 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB, auch wenn ein Beherbergungsvertrag im Wege des Fernabsatzes geschlossen wurde, kein Widerrufsrecht nach ...

	2.3. Für Buchungen von Gästen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen gilt:
	a) Der DJH-LvB bemüht sich bei entsprechenden Kapazitäten und bei deren konkreter Verfügbarkeit in der jeweiligen JH, Gäste mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen in der JH aufzunehmen.  Hierzu bittet der...
	b) Eine Verpflichtung zu entsprechenden Angaben seitens des Gastes besteht nicht. Sollte der Gast, jedoch entsprechende Angaben nicht machen wollen, besteht im Falle der Bestätigung und Durchführung der Buchung keine Einstandspflicht des DJH-LvB für B...
	c) Sollte sich bei freiwillig gemachten Angaben ergeben, dass die angefragte Unterkunft oder wesentliche Einrichtungen der JH für den Gast unter Berücksichtigung seiner besonderen Belange ungeeignet sind, werden der DJH-LvB bzw. die JH vor der Buchung...
	d) Der DJH-LvB bzw. die JH werden die Annahme der Buchung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur dann ablehnen, wenn aufgrund der mitgeteilten oder erkennbaren Gegebenheiten oder Anforderungen des Gastes eine Aufnahme in die JH objektiv nicht mög...

	2.4. Angebote, die der DJH-LvB bzw. die JH auf entsprechende Anfrage hin (insbesondere zu Art und Zahl verfügbarer Unterkünfte, Preisen und Zusatzleistungen) unterbreitet sind grundsätzlich unverbindliche Verfügbarkeitsauskünfte und stellen kein verbi...
	2.5. Für Buchungen, die telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgen, gilt:
	a) Mit der Buchung bietet der Gast dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der Gast 5 Werktage (der Samstag nicht als Werktag gerechnet) gebunden, soweit – insbesondere bei telefonischen Buchungen – nicht...
	b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der schriftlichen, per Fax oder E-Mail übermittelten Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) des DJH-LvB bzw. der JH zustande.

	2.6. Mündliche Buchungen vor Ort in der JH führen im Falle der Annahme der Buchung durch die verbindliche mündliche Bestätigung seitens der Mitarbeiter der JH zum Abschluss des verbindlichen Gastaufnahmevertrages mit den vorliegenden Belegungsbedingun...
	2.7. Bei Buchungen, die ohne individuelle Kommunikation über ein Online-Buchungsverfahren (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), insbesondere über das Internet erfolgen, gilt für den Vertragsabschluss:
	a) Dem Gast wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Online- oder Internetportal erläutert. Dem Gast steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmö...
	b) Soweit der Vertragstext vom DJH-LvB im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Gast über diese Speicherung und die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.
	c) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) "zahlungspflichtig buchen“ bietet der Gast dem DJH-LvB den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der Gast 5 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklärung...
	d) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Gastes auf das Zustandekommen eines Gastaufnahmevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der DJH-LvB ist vielmehr frei...
	e) Der Vertrag kommt durch die Buchungsbestätigung zu Stande, welche dem Gast sofort nach Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig buchen“ am Bildschirm dargestellt wird (Buchung in Echtzeit). Dem Kunden wird die Möglichkeit zur sofortigen Speicherun...


	3. Leistungen und Leistungsänderungen
	3.1. Die vom DJH-LvB geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. der Beschreibung der JH sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast ausdrücklich getroffenen Verein...
	3.2. Ohne besondere ausdrückliche Vereinbarung besteht kein Anspruch des Gastes auf die Zuweisung eines bestimmten Zimmers, auf eine bestimmte Lage des Zimmers sowie auf die Platzierung eines Zimmers neben oder in der Nähe des Zimmers von mitreisenden...
	3.3. Ein Anspruch auf eine bestimmte Größe und Ausstattung sowie bestimmte Einrichtungen der dem Gast zugewiesenen Unterkunft besteht nicht, sofern diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde oder sich eine entsprechende Größe und A...
	3.4. Zu ergänzenden Leistungen über die Überlassung der Unterkunft hinaus ist der DJH-LvB bzw. die örtliche JH nicht verpflichtet, soweit sich dies nicht aus der Buchungsgrundlage ergibt oder diesbezüglich keine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wu...
	3.5. Bezüglich Einrichtungen, Angeboten, Ausstattungen und sonstigen Leistungen, für die in der Buchungsgrundlage, insbesondere in der Internetbeschreibung bzw. im Prospekt der JH ausdrücklich auf saisonale Einschränkungen hingewiesen wurde, besteht d...
	3.6. Soweit Personen mit Behinderungen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Mobilitätseinschränkungen als Gast aufgenommen werden, besteht ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung keine vertragliche Verpflichtung auf die Herstellung, Schaff...
	3.7. Bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Minderjährigen wird auf Ziff. 5 dieser Bedingungen verwiesen.

	4. Preise und Preiserhöhungen
	4.1. Es gelten die zwischen dem Gast und dem DJH-LvB bzw. der JH vereinbarten Preise.
	4.2. Stehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Preise für den vom Gast gebuchten Zeitraum noch nicht fest, so gelten nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des § 315 BGB die Preise, welche der DJH-LvB nachträglich für den entsprechenden Buc...
	4.3. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, ist der DJH-LvB nach Vertragsabschluss berechtigt, eine Preiserhöhung nach Maßgabe folgender Bestimmungen zu verlangen:
	a) Eine Preiserhöhung kann bis zu 10% des vertraglich vereinbarten Preises verlangt werden.
	◼ bei einer Erhöhung von Versorgungskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung)
	◼ bei einer Erhöhung von Personalkosten
	◼ sowie bei der Einführung oder Erhöhung von Steuern und Abgaben, soweit sich diese Erhöhung auf den vereinbarten Mietpreis auswirkt.


	4.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vertraglich vereinbarten Belegungsbeginn mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten sind und bei Vertrags...
	4.5. Im Falle einer zulässigen Erhöhung, die 5% des vereinbarten Grundmietpreises übersteigt, kann der Gast ohne Zahlungsverpflichtung gegenüber dem DJH-LvB vom Vertrag zurücktreten. Die Rücktrittserklärung bedarf keiner bestimmten Form und ist dem DJ...

	5. Minderjährige
	5.1.  Für allein reisende Minderjährige bis zum vollendeten 14. Lebensjahr besteht kein Anspruch auf Aufnahme. Diese werden nur in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten volljährigen Person in die JH des DJH-LvB aufgenommen. Zustimmungserklär...
	Für allein reisende Minderjährige ab 14 Jahren besteht ein beschränkter Anspruch auf Aufnahme. Sie werden unter den nachstehenden Voraussetzungen in die JH des DJH-LvB aufgenommen, auch wenn sie nicht in Begleitung einer zur Personensorge berechtigten...
	5.2. Die Unterbringung von allein reisenden Jugendlichen ab 14 Jahre bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erfolgt ausschließlich nach Geschlechtern getrennt. Eine gemischte Unterbringung kann mit schriftlicher Zustimmungserklärung des Personensorgeberec...
	5.3. Bei mitreisenden und allein reisenden Minderjährigen ist von der Leistungspflicht des DJH-LvB bzw. der JH ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung nicht die Übernahme einer Aufsichtspflicht umfasst. Die Aufsichtspflicht obliegt, insbesonder...

	6. Zahlung und Umbuchungen
	6.1. Die örtlichen JH sind, soweit die Zahlungsabwicklung vereinbarungsgemäß über diese erfolgt, Inkassobevollmächtigte des DJH-LvB mit der Maßgabe, dass sämtliche nachfolgend festgelegten Rechte und Pflichten auch für die örtliche JH als Inkassobevol...
	6.2. Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit dem Gast getroffenen und gegebenenfalls in der Buchungsbestätigung vermerkten Regelung. Ist eine besondere Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftsp...
	6.3. Der DJH-LvB bzw. die JH kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung verlangen. Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 50% des Gesamtpreises für die Unterkunftsleistung und die sonstigen Leistungen und ist, soweit die Zahl...
	6.4. Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate buchen möchte, hat der Kunde als Voraussetzung zum Abschluss des Buchungsprozesses und zur Erteilung einer für DJH-LvB verbindlichen Buchungsbestätigung eine vollständige Vorauszahlung des Gesamtaufent...
	6.5. Für Gäste mit Wohnsitz im Ausland gilt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, dass der Gesamtpreis nach Erhalt der Buchungsbestätigung bei Buchungen bis 6 Wochen vor Belegungsbeginn ohne vorherige Anzahlung vollständig durch Überw...
	6.6. Zahlungen, insbesondere Zahlungen aus dem Ausland, sind grundsätzlich gebühren- und spesenfrei für den angegebenen Zahlungsempfänger zu leisten. Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Zahlungen mit Kreditkarte ...
	6.7. Ist der DJH-LvB bzw. die örtliche JH zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage und besteht kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht- oder Aufrechnungsrecht des Gastes, so gilt:
	a) Ohne vollständige Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung oder sonstigen Vorauszahlung besteht kein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft und auf Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen
	b) Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung oder sonstige Vorauszahlung trotz Mahnung des DJH-LvB mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig und der Kunde hat dies zu vertreten, so ist der DJH-LvB, berechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurü...

	6.8. Ein Anspruch des Gastes nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des An- und Abreisetermins bzw. Belegungsbeginn und Belegungsende, der Zimmerart, der Verpflegungsart, der Aufenthaltsdauer, gebuchter Zusatzleistungen oder sonstiger vert...

	7. Rücktritt und Nichtanreise; Abbruch des Aufenthalts
	7.1. Der Gast wird darauf hingewiesen, dass bei Gastaufnahmeverträgen kein allgemeines gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht. Der DJH-LvB räumt dem Gast jedoch, soweit der Kunde die Buchung nicht auf Grundlage der nicht stornierbaren R...
	7.2. Der Rücktritt ist für den Kunden grundsätzlich, unabhängig von der gebuchten Rate jederzeit bis zum Belegungsbeginn möglich, Die Berechnung der Stornogebühren richtet sich hier nach der jeweils vom Kunden gebuchten Rate und stellt sich dar wie fo...
	a) Soweit der Kunde die nicht stornierbare Rate gebucht hat, gilt: Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Rücktrittsrechte des Kunden, bleibt DJH-LvB der Anspruch auf den gesamten vereinbarten Aufenthaltspreis einschließlich des Verpflegungsanteils und der...
	b) Bei Buchung im Rahmen aller anderen Raten außer der nichtstornierbaren Rate  gilt: Das Rücktrittsrecht kann, unbeschadet gesetzlicher Rücktrittsrechte, bis 7 Tage vor dem Tag des Belegungsbeginns kostenlos ausgeübt werden, wobei für die Rechtzeitig...

	7.3. Der DJH-LvB hat sich in den Fällen der Ziffer 7.2 b) im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft (z. B. Familienzimm...
	7.4. Soweit dem DJH-LvB für den vom Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebuchten Zeitraum eine anderweitige Belegung möglich ist, wird er sich auf seinen Anspruch nach Ziffer 7.1. die Einnahmen aus einer solchen anderweitigen Belegung, soweit eine ...
	7.5. Soweit der Gast in den Fällen der Ziffer 7.2 b)  gebucht hat und das kostenlose Rücktrittsrecht nicht oder nicht fristgerecht ausübt, hat er im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen u...
	◼ Bei Übernachtung     90%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück    80%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- oder Abendessen 70%
	◼ Bei Übernachtung mit Frühstück, Mittag- und Abendessen 60%

	7.6. Dem Gast bleibt es in den Fällen der Ziffer 7.2 b)   ausdrücklich vorbehalten, dem DJH-LvB nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung d...
	7.7. Dem Gast wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung dringend empfohlen, die aber im Rahmen der nicht stornierbaren Rate möglicherweise keine Anwendung finden könnte.
	7.8. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur für den Rücktritt bzw. die Nichtanreise eines einzelnen Gastes. Sie gelten für Paare, Familien und private Kleingruppen, soweit eine verbindliche Buchung für eine bestimmte Personenanzahl erfolgt ist...
	7.9.  Die vorstehenden Regelungen gelten auch für einen Abbruch des Aufenthalts durch den Gast, soweit der Abbruch nicht durch ein gesetzliches oder vertragliches außerordentliches Kündigungsrecht des Gastes gerechtfertigt ist oder der DJH-LvB aus and...

	8.  An- und Abreise
	8.1.  Ein Anspruch des Gastes auf Bezug der Unterkunft bzw. Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten Leistungen am Ankunftstag zu einer bestimmten Uhrzeit besteht nicht. Ebenso besteht kein Anspruch auf Nutzung der Unterkunft sowie der Einrichtung...
	8.2.  Soweit im Einzelfall demnach keine ausdrückliche anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, ergeben sich die Zeiten für den Bezug der Unterkunft am Ankunftstag und der späteste Zeitpunkt der Freimachung der Unterkunft am Abreisetag aus den Angab...
	8.3.  Die Anreise des Gastes hat zum angegebenen bzw. vereinbarten Zeitpunkt zu erfolgen.
	8.4. Für spätere Anreisen gilt:
	a) Der Gast ist verpflichtet der jeweiligen JH spätestens bis zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspätet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehe...
	b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der DJH-LvB berechtigt, die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen in Ziff. 7 entsprechend.
	c) Teilt der Gast eine spätere Ankunft mit, hat er die vereinbarte Vergütung, abzüglich ersparter Aufwendungen des DJH-LvB nach Ziff. 7. auch für die nicht in Anspruch genommene Belegungszeit zu bezahlen, es sei denn, der DJH-LvB hat vertraglich oder ...

	8.5. Die Freimachung der Unterkunft hat vollständig zum mitgeteilten bzw. vereinbarten Zeitpunkt, am Abreisetag zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann der DJH-LvB eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung ...

	9. Pflichten des Kunden; Hausordnungen; Ausübung des Hausrechts; Mitnahme von Tieren; generelles Rauchverbot; Kündigung durch den DJH-LvB
	9.1. Der Gast ist zur Beachtung der Hausordnung verpflichtet, soweit ihm diese mitgeteilt oder ausgehändigt wurde oder die Kenntnisnahme im Rahmen eines Aushangs in zumutbarer Weise möglich war. Eltern oder sonstige gesetzliche Vertreter oder Aufsicht...
	9.2. Die Hausordnungen enthalten Regelungen und Einschränkungen für die Nachtruhe, die im Regelfall von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dauert. Es obliegt dem Gast, sich über individuelle Regelung zur Nachtruhe und die für die Nachtruhe geltenden Bestimmungen ...
	9.3. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und ihre Einrichtungen nur bestimmungsgemäß, soweit vorhanden nach den Benutzungsordnungen, und insgesamt pfleglich zu behandeln.
	9.4. In allen JH des DJH-LvB besteht in den Häusern selbst und der kompletten Anlage einschließlich Außengelände, ausgenommen ausdrücklich ausgewiesene Raucherbereiche, striktes Rauchverbot.
	9.5. In allen JH des DJH-LvB sind das Mitbringen und der Konsum mitgebrachter alkoholischer Getränke nicht gestattet. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz ist ausschließlich der Konsum in der JH selbst erworbener alkoholischer Getr...
	9.6. Der Gast ist verpflichtet, die Unterkunft und deren Einrichtungen beim Bezug zu überprüfen und feststellbare Mängel oder Schäden der Herbergsleitung unverzüglich mitzuteilen. Diese Obliegenheit besteht ausdrücklich auch für Mängel oder Schäden, d...
	9.7. Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich der Herbergsleitung anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Beim wiederholten Auftreten von Mängeln oder Störungen oder wenn Abhilfemaßnahmen der Herbergsleitung den Mangel ode...
	9.8. Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat zuvor dem DJH-LvB durch Erklärung gegenüber der Herbergsleitung eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom D...
	9.9. Das Mitbringen von Tieren jeder Art ist grundsätzlich nicht gestattet.
	9.10. Die Herbergsleitung der jeweiligen JH oder die von dieser beauftragte Person übt für den DJH-LvB das Hausrecht aus. Sie ist bevollmächtigt, Abmahnungen vorzunehmen, Kündigungen auszusprechen, Haus- und Platzverbote zu erteilen und als rechtsgesc...

	10. Rücktritt und Kündigung durch den DJH-LvB
	10.1. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag nach Belegungsbeginn ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Gast ungeachtet einer Abmahnung der Herbergsleitung der JH
	a) fortgesetzt gegen die Hausordnung verstößt,
	b) den Hausfrieden, andere Gäste, die Herbergsleitung oder sonstige Dritte nachhaltig stört,
	c) die Sicherheit der JH, ihrer Einrichtungen, von anderen Gästen oder der Herbergsleitung gefährdet
	d) bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung oder unsachgemäßem Gebrauch des Inventars sowie von Anlagen oder Einrichtungen der JH einschließlich des Außengeländes und dortiger Bepflanzungen oder Einrichtungen
	e) bei Verstoß gegen das Alkoholverbot oder das Rauchverbot,
	f) wenn er sich in anderer Weise in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.

	10.2. Eine Abmahnung vor der fristlosen Kündigung ist entbehrlich, wenn die Pflichtverletzung des Gastes so schwerwiegend ist, dass, insbesondere im Interesse der anderen Gäste und der Sicherheit (insoweit insbesondere auch bei der Begehung von Straft...
	10.3. Der DJH-LvB kann den Vertrag vor Belegungsbeginn kündigen, wenn objektiv und konkret eine Verhaltensweise des Gastes zu erwarten ist, die nach Ziff. 10.1 eine Kündigung rechtfertigen würde.
	10.4. Der DJH-LvB kann vom Vertrag vor Belegungsbeginn zurücktreten bzw. den Vertrag nach Belegungsbeginn kündigen, wenn vom Gast zu seiner Person, zu seiner Mitgliedschaft nach Ziff. 1 dieser Bedingungen, zum Anlass und Zweck der Buchung oder zu sons...
	10.5. Kündigt der DJH-LvB oder tritt er zurück, so behält er den Anspruch auf den gesamten Mietpreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nic...
	10.6. Der DJH-LvB kann den Gastaufnahmevertrag kündigen, wenn die Durchführung des Vertrages und insbesondere der Aufenthalt des Gastes aus objektiven, vom DJH-LvB nicht zu vertretenden Gründen, insbesondere Elementarschäden, behördliche Auflagen oder...

	11. Haftungsbeschränkung; Abstellen von PKW und Fahrrädern
	11.1. Die Haftung des DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gastaufnahmevertrags überhaupt erst ermöglicht oder der...
	11.2. Die eventuelle Gastwirtshaftung des DJH-LvB für eingebrachte Sachen gemäß  §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
	11.3. Der DJH-LvB haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). E...
	11.4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Garage der JH oder auf dem Parkplatz der JH, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Es besteht keine Überwachungspflicht der JH. Bei Abhandenkommen...

	12. Verjährung
	12.1. Vertragliche Ansprüche des Gastes gegenüber dem DJH-LvB aus dem Gastaufnahmevertrag aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflichtverle...
	12.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages de...
	12.3. Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gast von den Umständen, die den Anspruch begründen und dem DJH-LvB als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne ...
	12.4. Schweben zwischen dem Gast und dem DJH-LvB Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast oder der DJH-LvB die Fortsetzung der Verhandl...

	13. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem Corona-Virus)
	13.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch die jeweilige JH stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen erbracht wird.
	13.2. Der Gast erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -beschränkungen der JH bei der Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von typischen Krankheitssymptomen die JH unverzüglich zu verständigen.
	13.3. Gesetzliche Gewährleistungsansprüche des Gasts bleiben unberührt.

	14. Rechtswahl, Gerichtsstand
	14.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem DJH-LvB findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.
	14.2. Der Gast kann den DJH-LvB nur an dessen Sitz verklagen.
	14.3. Für Klagen des DJH-LvB gegen den Gast ist der Wohnsitz des Gastes maßgebend. Für Klagen gegen Gäste, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerh...
	14.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind.




